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Steuerliche Behandlung von Reisekosten ab dem Kalenderjahr 2020



Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Wirkung vom 1. Januar 2020 wurde das steuerliche Reisekostenrecht grundlegend über-arbeitet mit dem Ziel, dieses zu vereinfachen und zu vereinheitlichen.

Eine wesentliche Änderung dieses Gesetzes betrifft die Gewährung von Tagegeld:

Ab 01.01.2020 kann bereits ab einer Abwesenheit von mehr als 8 Stunden (genau 8 Stunden sind nicht mehr ausreichend) ein Tagegeld von 14 Euro steuerfrei gewährt werden. Handelt es sich um eine mehrtägige Dienstreise mit Übernachtung am auswärtigen Dienstort, können für den An- und Abreisetag unabhängig von der Dauer der Abwesenheit jeweils 14 Euro Tagegeld steuerfrei gewährt werden; für Zwischentage (Abwesenheit von 24 Stunden) kann ein Tagegeldanspruch von 28 Euro gewährt werden.

Für das Frühstück sind 20%, für Mittag- und Abendessen jeweils 40% des vollen Tagegeldsatzes (also im Inland 28 Euro) zu kürzen. 

Das Land Baden-Württemberg hat sich aus Kostengründen dazu entschieden, die Neu-regelungen des Steuerrechts nicht zu übernehmen und hat § 9 des Landesreisekosten-gesetzes zum 01.01.2020 entsprechend geändert. Der  bisherige Verweis auf die Regelungen des Einkommenssteuergesetzes wurde gestrichen; stattdessen wurden die bisher schon gültigen Tagegeldsätze von 6, 12 und 24 Euro festgeschrieben.

Im Geltungsbereich des Landesreisekostengesetzes Baden-Württemberg gelten daher weiterhin die bisher gewährten Tagegeldsätze!

Da auch die Kürzungsbestimmungen des § 12 beibehalten wurden, können in bestimmten Tagegeldfällen mit unentgeltlicher Verpflegung steuerpflichtige Anteile entstehen, die beim 
Bediensteten als Arbeitslohn zu erfassen sind. Ebenso bei Dienstreisen von genau 8 Stunden Dauer, da hier nach dem neuen Recht kein Tagegeldanspruch besteht.

Bei Dienstreisen von mehr als 8 aber weniger als 14 Stunden sowie von 14 aber weniger als 24 und ab 24 Stunden Dauer ohne unentgeltliche Verpflegung hingegen erhält der Beschäftigte weniger Tagegeld (im Inland 6, bzw. 12, bzw. 24 Euro), als ihm nach dem neuen Steuerrecht zustehen würde (im Inland 14 ,bzw. 14, bzw. 28 Euro). Dieses „entgangene“ Tagegeld kann über die Steuererklärung geltend gemacht werden.

Steuerpflichtige Tagegeldanteile müssen von der Personalstelle als Arbeitslohn erfasst werden, was einen erheblichen Mehraufwand bedeutet. Da die zu versteuernden Anteile der einzelnen Tagegelder jedoch relativ gering sind, ist  vorgesehen, diese gesammelt (evtl. halbjährlich) an die Personalstelle zu übermitteln. 

Der Reisekostenabrechnungsvordruck enthält auf der Rückseite eine zusätzliche Spalte „davon steuerpflichtig“; diese wird vom Haupt- und Personalamt ausgefüllt. Als Information darüber, dass bei Ihrer Abrechnung steuerpflichtige Anteile angefallen sind bzw. 
als Nachweis entgangener Tagegeldanteile erhalten Sie eine Kopie Ihrer bearbeiteten Reisekostenabrechnung. Wir möchten Sie bitten, diese Kopien für Ihre Steuererklärung sorgfältig aufzubewahren. 

Sollten sich in der Angelegenheit kurzfristig weitere Änderungen ergeben, werden wir Sie hierüber zeitnah informieren. Für Rückfragen stehen Ihnen Fr. Bösinger (Tel.: 07751/86-1006)  bzw. der Unterzeichner selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Abschließend möchten wir nochmals darum bitten, die Abrechnungsvordrucke vollständig ausgefüllt mit allen erforderlichen Genehmigungen und Belegen und von der/dem Vorgesetzten unterschrieben einzureichen, um Rückfragen oder Rückgaben zu vermeiden. Ebenfalls möchten wir nochmals auf die Ausschlussfrist von 6 Monaten hinweisen, nach deren Ablauf der Anspruch auf Reisekostenvergütung unwiderruflich verjährt ist.

Mit freundlichen Grüßen


gez.
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Sparkasse Hochrhein
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